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Betr.: Doppelte Haushaltsführung bei internationaler Konzernversetzung 

(EAS 606) 

Werden Dienstnehmer von US-Konzernen vorübergehend zu österreichischen 

Konzernunternehmen versetzt und verlagert sich für diese Zeit der Lebensmittelpunkt nach 

Österreich, so werden im allgemeinen Kosten, die für die in den USA verbleibende Wohnung 

anfallen (z.B. Grundsteuer, Zinsen für noch aushaftende Wohnungskredite, Wertminderung 

der Wohnungssubstanz), nicht als Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung 

der österreichischen Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit anzusehen sein; sie dienen 

vielmehr der Sicherung und/oder Erhaltung der dem Privatvermögen zuzurechnenden US-

Vermögenswerte (vgl. auch EAS 358 betr. Heimflüge zwecks Vermögenssicherung). 

Wird die US-Wohnung (verlustbringend) vermietet, wird idR die Annahme einer steuerlich 

unbeachtlichen "Liebhaberei" zutreffen, so dass die erwirtschafteten Verluste bei der 

Besteuerung in Österreich nicht einkommensmindernd berücksichtigt werden können. 
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Für den Bundesminister: 

Dr. Loukota 
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